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Vorschläge für Strafbestimmungen zur Sterbehilfe

Soll aktive Sterbehilfe legal sein?
Von Eva Nytfe&ger

Auf der ganzen Welt gibt
es keinen Staat, der die
direkte aktive Sterbehilfe
für straffrei erklärt.
Eine Arbeitsgruppe des

Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartements macht
nun für die Schweiz brisante
Vorschläge.

In einer Motion verlangte der Waadt-
länder Nationalrat Victor Ruffy 1994

die Lockerung der Strafbestimmungen
über die Beihilfe zum Selbstmord; wei-
ter forderte der Politiker, auf Wunsch
von unheilbar Kranken solle aktive
Sterbehilfe durch Ärzte straffrei werden.
Dieser Vorstoss führte 1997 zur Einset-

zung der Arbeitsgruppe «Sterbehilfe»
mit Fachleuten aus den Gebieten des

Rechts, der Medizin und der Ethik.
Nach zweijähriger Beratung hat die Ar-

beitsgruppe kürzlich ihren Bericht an
das Eidgenössische Justiz- und Polizei-

département in einer Medienkonferenz
auch der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Mehrheit der Experten ist re-

formfreudig. Sie will die direkte aktive
Sterbehilfe zwar nicht erlauben, aber

unter bestimmten Bedingungen von
Strafe befreien. Aktive Sterbehilfe ist die

gezielte Tötung zur Verkürzung der Lei-
den eines andern Menschen, was nach
heutigem Recht in jedem Fall strafbar
ist (Artikel 114 des Strafgesetzbuches).
Nicht angetastet wurde Artikel 115, der
die Rechtsgrundlage der weltweit ein-
malig liberalen Praxis der Suizidhilfe in
der Schweiz bildet. Verleitung und Bei-

hilfe zum Selbstmord sollen also wei-
terhin nur dann strafbar sein, wenn
selbstsüchtige Beweggründe vorliegen.

Der Richter soll entscheiden?
Mit Blick auf eine Medizin mit schein-
bar unbeschränkten Möglichkeiten
empfiehlt die Mehrheit der Arbeits-

gruppe die Straffreiheit bei aktiver Ster-

behilfe in den Fällen, in denen sich ein
Mensch in der letzten Phase vor dem
Tod befindet und die Sterbehilfe selbst

verlangt. Der genaue Vorschlag lautet
wie folgt: «Wer aus achtenswerten Be-

weggründen, namentlich aus Mitleid,
einen Menschen auf dessen ernsthaftes
und eindringliches Verlangen tötet,
wird mit Gefängnis bestraft. Hat der Tä-

ter eine in ihrer Gesundheit unheilbar
beeinträchtigte, kurz vor dem Tod ste-

hende Person getötet, um sie von uner-
träglichen und nicht behebbaren Lei-
den zu erlösen, so sieht die zuständige
Behörde von der Strafverfolgung, der

Überweisung an das Gericht oder der

Bestrafung ab.» Mit diesem Vorschlag
wird der Entscheid über eine allfällige
Bestrafung des Täters auf einen Richter
oder Staatsanwalt geschoben.

Nicht nur aus diesem Grund lehnt
eine starke Minderheit der Arbeitsgrup-
pe (6 der 14 Experten) diesen Ände-

rungsvorschlag ab und will die bisheri-
ge Regelung uneingeschränkt beibehal-
ten. Sie macht geltend, die Palliativ-
medizin sei, richtig eingesetzt, in der

Lage, auch schwerste Leiden zu lindern.
Das Wort palliare kommt aus dem La-

teinischen und bedeutet «mit einem
Mantel bedecken» - ein Sinnbild für
eine fürsorgliche, lindernde Behand-

lung bei unheilbaren Krankheiten. Die
moderne Palliativmedizin ist erst in
den 70er Jahren entstanden und ist in
den Ausbildungsprogrammen der Ärzte
bisher leider erst ungenügend integ-
riert. Verena Briner, Chefärztin am Kan-

tonsspital Luzern, machte an der Me-
dienkonferenz als Vertreterin der ab-

lehnenden Minderheit deutlich, dass

Ärzte mit schmerzlindernder Medizin
(insbesondere mit Morphium) und für-
sorglicher Pflege Sterbewünsche weit

«Sterbehilfe»
und Hilfe
beim Sterben
sind nicht
unbedingt
dasselbe.
Fofo; Keystone

Zur 5ferbe/u7fe

Neben der r/ireRteri afef/ven Sterbe-
b//fe gibt es weitere Formen von Ster-

bebi/fe:

Die /ud/refcte afcf/Ve 5ferbeb//fe
/iegf vor, wenn zur Linderung von Lei-

den Mitte/ eingesetzt werden, we/cbe

o/s Nebenw/r/cung d/'e L/ber/ebens-

douer herabsetzen. Diese gängige,
ober etb/'scb oft auch zweite/hafte Art

von Sterbebi/fe ist im ge/tenden
Strafgesetzbuch nicht exp/izit gere-
ge/t, g/'/f /edoch o/s zu/ässig.

Passive Sterbebi/fe //'egt vor, wenn
auf iebenserbo/tende Massnahmen

(zu denen man oft ouch die Sonden-

ernöhrung zäh/t) verzichtet wird. So/-

che LLnter/assungen sind nicht straf-
bor. Die Schweizerische ARademie der

Medizinischen IV/'ssenschoften er/oubt
in ihren Richf/inien einen Verzicht auf
die ßehond/ung von Scbwer/cran/cen

nicht nur aufgrund des mutmass/icben

oder verfügten W///ens des Patienten,
sondern mitunter auch unabhängig
davon, etwa bei schwerstbeh/'nderten

Neugeborenen oder bei Patienten, die

wegen einerschweren Hirnschädigung
voraussichf/icb nie mehr zu ßewussf-

sein tommen werden.

Die fxperfengruppe «5terbeb/7fe» ist

/edenfaüs der Ansicht, dass passive
und ind/refcte akf/'ve Sterbeb/7/e nicht

/änger a//ein von ärzt/ichen Organisa-
t/'onen definiert werden so//ten, son-
dern in ein dem Referendum unter-
ste//tes Gesetz gehören.

42 ZEITLUPE 7-8/99



häufiger abwenden könnten, als sie

dies heute täten. Todkranke litten meist
mehr unter Einsamkeit als unter unab-
wendbaren Schmerzen. Dass die medi-
zinischen Möglichkeiten der Schmerz-

milderung weit besser ausgenützt wer-
den könnten, als dies heute der Fall
ist, bejaht die gesamte Arbeitsgruppe.
Nicht einig ist man sich jedoch über die

psychologischen Auswirkungen einer
allfälligen Gesetzesänderung.

Die Minderheit befürchtet
einen «Dammbruch»
Die Minderheit der Expertenkommis-
sion befürchtet, dass eine Abschwä-

chung der Strafbarkeit von aktiver Ster-

behilfe die Hemmung gegen Tötungen
auch unter anderen Umständen als den

im Gesetz definierten vermindern wür-
de. Verena Briner warnte in diesem Zu-

sammenhang vor einem «Dammbruch
der Tötungshemmung».

Um diese Vermutung besser zu ver-
stehen, drängt sich ein Blick auf die Ent-

wicklung in Holland auf. Dort wurde
1994 eine viel diskutierte Neuregelung
der Sterbehilfe eingeführt. Zwar hat es

auch die niederländische Gesetzgebung
vermieden, aktive Sterbehilfe ausdrück-
lieh von Strafbarkeit auszunehmen (die
Schweiz wäre da effektiv das erste Land),
doch wird aktive Sterbehilfe in Holland
seither unter bestimmten Umständen
geduldet. Durch ein Meldeverfahren
wird überprüft, ob der Arzt oder die Ärz-

tin eine sogenannt «rechtfertigende
Notstandshandlung» beging und damit
straflos bleibt. Vergleicht man die Zah-

len von 1990 und 1995, so haben in
Holland die Fälle von Tötung auf Ver-

langen um einen Drittel zugenommen.
Darüber hinaus soll in diesem Zeitraum

jährlich bei 900 bis 950 Personen, also

bei fast einem Prozent aller Todesfälle,
das Leben o/me awsdrwc/c/z'cte Ver/aps/en

der Verstorbenen beendet worden sein!
Es verwundert deshalb nicht, dass die
kritische Minderheit der Schweizer Ex-

pertenkommission negative Verände-

rangen für das Vertrauensverhältnis zwi-
sehen Arzt und Patient befürchtet. Im
Expertenbericht wird auch auf die Ge-

fahr hingewiesen, dass die Straflosigkeit
sehr bald auch auf Fälle ausgedehnt wer-
den könnte, wo noch keine unmittelba-
re Todesnähe besteht oder auf körperlich
Gesunde in einer schweren Depression,
welche eine Behandlung ablehnen.

Kranke sind suizidanfällig
Das Stichwort Depressionen verdient
im Zusammenhang mit aktiver Sterbe-

hilfe besondere Beachtung. Bereits im
19. Jahrhundert wurden enge Bezie-

hungen zwischen Suizidalität und
schweren seelischen Krisen sowie psy-
chischen Krankheiten nachgewiesen.
Menschen mit Depressionen, Wahn-
erkrankungen und Suchtleiden sind
rund zwanzigmal anfälliger für die

Selbsttötung als der Bevölkerungs-
durchschnitt. Die Hälfte aller Suizide
werden durch Depressive verübt. Psy-
chische Störungen oder Erkrankungen
fehlen nur bei wenigen Prozent der
Selbstmörder.

Auch bei schwer körperlich Kranken
ist eine freie Willensentscheidung der
Betroffenen keineswegs mit jener
Selbstverständlichkeit anzunehmen,
wie dies insbesondere von Sterbehilfe-

Organisationen wie «Exit» dargestellt
wird. Vielmehr haben Untersuchungen
gezeigt, dass chronische Krankheiten
wie Herz- und Gefässerkrankungen,
organische Nervenleiden, Stoffwechsel-

Kommentar
/m Nomen der Menscb/Zcü/ce/t?

/m beutigen Cesundbe/tswesen sp/'e/f d/'e

Kosfenfrape e/'ne immer bedeutendere
Ro//e. Vor a//em in den /etzten zwei /ob-
ren ibres Lebens verursachen schwer
kranke Patienten sehr hohe Kosten. So/-

/en wir wirk/ich an Zufai/ g/auben, wenn
aict/Ve Sterbebi/fe ausgerechnet in e/'ner

Zeit straffrei werden so//, wo die Pf/ege-
und ßeband/ungskosfen immer weiter
steigen und die A/ferspyramide auf dem

Kopf steht? Die vom Bundesrat e/'nge-
setzte Expertengruppe «Sterbebi/fe» war
unter anderem aufgefordert heraus-

zufinden, ob eine Lockerung der straf-
reebt/ieben Pege/ung der Sterbebi/fe be-

wirken könnte, dass kranke und a/te
Menschen unter Druck gesetzt werden,
die Gese//scbaft von ihrer «sozio/ be/a-
Stenden» Existenz zu befreien. Diese Era-

ge verdient grosse Beachtung. Die Ar-

beifsgruppe bat es sich etwas /eicht ge-
macht, wenn sie zu diesem Thema nur
gerade ver/auten /össt: «schon aus
mora/iseben Gründen darf d/'e Kosten-

frage in der 5ferbeb/7fed/'skuss/bn nicht
massgebend sein».

Die Logik /iegt näm/ich auf der Hand:
Wer d/'e eigene Tötung ver/angen darf,

krankheiten und Erkrankungen des

Bewegungsapparates sehr häufig mit
Depressionen und anderen psychiatri-
sehen Erkrankungen einhergehen.
Solche seelischen Erkrankungen verän-
dern das subjektive Erleben nachhaltig.
Gerade depressive Menschen können
scheinbar klar denken, sie bewerten je-
doch Möglichkeiten und Perspektiven
des Lebens grundsätzlich negativ.

Nach allem, was man heute weiss,
sind einerseits Gefühle des Verlassen-
seins und andererseits solche der Be-

schämung durch Hilfsbedürftigkeit viel
häufigere Motive für Suizidversuche als

unerträgliche Schmerzen. Wenn man
nun berücksichtigt, dass nichts dem
Suizidwunsch förderlicher ist als das

Wissen, dass da jemand bereitsteht, ihn
zu erfüllen, entsteht durch aktive Ster-

behilfe, die nichts anderes ist als Hilfe
zum Selbstmord, eine grosse Sogwir-
kung. Was Schwerkranke aber brau-
chen sind nicht Sterbehelfer, sondern

gute Sterbebegleiter, die sie nicht im
Stich lassen - und Ärzte, die etwas von
Schmerzlinderung verstehen.

der tragt d/'e Peranfworfung für a//e

Mühen und Kosten, die dadurch entste-
hen, dass er diesen Wunsch nicht äussert,

in den H5A hat die Er/aubnis, behinderte
Kinder vor der Geburt zu töten, bereits

dazu geführt, dass e/'ner Frau der öffent-
//che Zuschuss für e/'n behindertes K/'nd

verweigert wurde, we/7 sie von der ßebin-

derung schon vorder Geburt wusste oder
hätte wissen können. Der Fa// des unhei/-
bar Kranken /iegt ganz ahn/ich. Er ver-
ursacht Mühen und Kosten, d/'e er seinen
Mitmenschen ersparen könnte. So wird
erp/ötz/ieb zum rücks/'chts/osen Egoisten.
Lind aus dem Recht auf Sferbeb/'/fe wird
unversehens eine Pf/icbt. D/'e Zah/en und
ßeisp/'e/e aus Ho//and /assen erahnen,
dass die von den Sterbeb/'/fe-ßefürwor-

tern beschworenen «humanitären Grün-
de» a//zu oft nur vorgeschoben werden.
Hm die Lebens- und 5terbegua//'fät von
todkranken Menschen zu verbessern,
so//fen wir nicht zu oft das Hnwort «Ster-
beh/'ife» in den Mund nehmen, sondern

uns //'eber den grossen, oft ungenutzten
Mög/icbkeiten der Pa//iat/'vmediz/'n und
vor a//em auch des see/ischen ße/'stands

zuwenden.

Eva Nydegger
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